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Die Stellungnahme wurde abgewogen. Zusätzliche Anregungen werden 
nicht vorgebracht, siehe auch Seite 2 der Stellungnahme. 
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Der Hinweis wird für zukünftige Bauleitplanungen vorgebracht. 
Ungeachtet dessen ändert sich die Wasserwirtschaft durch die 
Bauleitplanung im Bereich des Gewerbegebietes nicht wesentlich. 
Durch die geplante Nachverdichtung erhöht sich zum Beispiel der 
Wasserbedarf nicht.  
 
 
Die Anregungen betreffen die Fachplanung. 
Dessen ungeachtet ist bereits für das Gewerbegebiet mit den Indices 1 
und 2, auf denen zusätzliche Baumaßnahmen möglich sind, textlich 
festgesetzt: 

„Das auf dem Flurstück 90/3 anfallende Niederschlagswasser ist zu 
bewirtschaften: 
Das nicht verbrauchte und nicht versickerte Niederschlagswasser auf 
Flurstück 90/3 ist, wenn wasserwirtschaftlich keine Bedenken 
bestehen, gedrosselt in den Aubach einzuleiten. Es dürfen nur 24 
l/s,ha eingeleitet werden, ein Absetzbecken ist vorzuschalten. Eine 
Tauchwand zur Rückhaltung ölhaltiger Verschmutzungen ist 
erforderlich, wenn Niederschlagswasser von Straßen und 
Parkflächen eingeleitet wird. 
Zusätzlich gilt als Alternative für das Gewerbegebiet mit Index 2: Das 
nicht verbrauchte und nicht versickerte Niederschlagswasser darf 
gedrosselt in die öffentliche Kanalisation abgeleitet werden. Maximale 
Ableitung 24 l/s,ha.“ 

Änderungen sind daher nicht erforderlich. 
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Obwohl der Altlastenverdacht aufgehoben wurde, wird hierauf 
nachrichtlich in den textlichen Festsetzungen eingegangen, siehe Ziffer 
5 dieser Abwägung.  
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Textlich ist bereits ein nachrichtlicher Hinweis aufgenommen worden. 
Dieser wird wie folgt ergänzt (die Ergänzungen sind unterstrichen 
dargestellt):  

„Das Flurstück 58/7 ist als Altstandort in der Altflächendatei (AFD, 
Schlüssel-Nr.: 532.011.050-001.178, Status: Altlastenverdacht 
aufgehoben) eingetragen.  

Auch ist im Fachinformationssystem Altlasten und Grundwasserfälle 

(FIS-AG) eine schädliche Bodenveränderung (Schlüssel-Nr.: 

532.011.050-001.194, Status: Verdacht aufgehoben) eingetragen. 

Sie liegt an der südlichen Grundstücksgrenze. 
Erdarbeiten auf diesem Flurstück sind daher Boden gutachterlich zu 
begleiten. 
Es ist daher bei den Bodenaushubarbeiten auf 
Bodenveränderungen hinsichtlich Farbe und Geruch zu achten. 
Sofern diesbezüglich Auffälligkeiten des Bodens auftreten, ist eine 
Bodenuntersuchung vorzunehmen und die Bauarbeiten an dieser 
Stelle zu unterbrechen. Kontaminationen sind der Unteren Wasser- 
und Bodenschutzbehörde oder dem Regierungspräsidium Gießen, 
Dezernat 41.4 zu melden und zu sanieren.“ 

 
Die untere Wasser- und Bodenschutzbehörde wurde beteiligt. 
Weitergehende Anregungen wurden nicht vorgebracht. Auch der Stadt 
Haiger liegen keine weiteren Informationen vor. 
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Es wird auf die Ziffern 6 und 7 der Abwägung verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die untere Naturschutzbehörde wurde beteiligt. 
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Die Vertauschung wird korrigiert. 
 
 
Die Planzeichnung wird geändert: Die farbliche Darstellung des 
Schutzgebietes (grüne Farbe) wird herausgenommen und die 
Planzeichenerklärung entsprechend geändert. Zusätzlich wird als 
Hinweis unter das Planzeichen des FFH Gebietes aufgenommen: „Nur 
die Wasserfläche des Aubaches liegt im FFH-Gebiet.“ 
Kapitel 4 der Begründung enthält bereits einen entsprechenden 
Hinweis.  
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Die Anregungen betreffen nicht dieses Bauleitplanverfahrens. Der 
Wunsch wird, soweit möglich, beachtet. 
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Das Regierungspräsidium, Dezernat obere Wasserbehörde, wurde 
beteiligt. 
 
 
Die Stellungnahme wurde bereits abwägend berücksichtigt. Eine 
erneute Abwägung ist nicht erforderlich, da sich die Sach- und 
Rechtslage nicht geändert haben. 
 
 
 
 
 
Textlich ist bereits ein nachrichtlicher Hinweis aufgenommen worden. 
Dieser wird wie folgt ergänzt (die Ergänzungen sind unterstrichen 
dargestellt):  

„Das Flurstück 58/7 ist als Altstandort in der Altflächendatei (AFD, 
Schlüssel-Nr.: 532.011.050-001.178, Status: Altlastenverdacht 
aufgehoben) eingetragen.  

Auch ist im Fachinformationssystem Altlasten und Grundwasserfälle 

(FIS-AG) eine schädliche Bodenveränderung (Schlüssel-Nr.: 

532.011.050-001.194, Status: Verdacht aufgehoben) eingetragen. 

Sie liegt an der südlichen Grundstücksgrenze. 
Erdarbeiten auf diesem Flurstück sind daher Boden gutachterlich zu 
begleiten. 
Es ist daher bei den Bodenaushubarbeiten auf 
Bodenveränderungen hinsichtlich Farbe und Geruch zu achten. 
Sofern diesbezüglich Auffälligkeiten des Bodens auftreten, ist eine 
Bodenuntersuchung vorzunehmen und die Bauarbeiten an dieser 
Stelle zu unterbrechen. Kontaminationen sind der Unteren Wasser- 
und Bodenschutzbehörde oder dem Regierungspräsidium Gießen, 
Dezernat 41.4 zu melden und zu sanieren.“ 

Das Regierungspräsidium, Dezernat 41.4, wurde beteiligt. 
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Der Störfallbetrieb liegt außerhalb des Geltungsbereiches. Die 
Störfallverordnung regelt unter anderem die erforderlichen Abstände 
zwischen schutzwürdiger Wohnbebauung und dem Störfallbetrieb. 
Eine Wohnbebauung ist innerhalb des Geltungsbereiches nicht 
vorgesehen.  
Festsetzungen sind daher für diesen Bebauungsplan nicht erforderlich. 
 
Das Regierungspräsidium wurde beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahmen wurden bereits abwägend behandelt und das 
Ergebnis der Abwägung mitgeteilt. 
Eine erneute Abwägung dieser Stellungnahmen ist daher nicht 
erforderlich.  
 
 
Der nachrichtliche Hinweis „Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler 
bekannt werden, so ist dies der hessenArchäologie oder der unteren 
Denkmalbehörde unverzüglich anzuzeigen.“ wird wie folgt geändert: 
„Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler, wie Mauern, 
Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, zum 
Beispiel Scherben, Steingeräte, Skelettreste, entdeckt werden. Diese 
sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für 
Denkmalpflege, hessenArchäologie oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und Fundstellen sind in 
unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu 
einer Entscheidung zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG).“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wurde bereits abgewogen. Eine erneute Abwägung 
ist nicht erforderlich, da sich Sach- und Rechtslage nicht geändert 
haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Stellungnahme wurde auf Wunsch des Absenders (Hinweis auf 
Datenschutz) anonymisiert.  
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Hierauf wird bereits nachrichtlich in den textlichen Festsetzungen 
hingewiesen. 
 
Dies kann auf Stufe der Bauleitplanung nicht vereinbart werden. Dessen 
ungeachtet kann durch die Planung näher an die Bundesstraße 
herangerückt werden.  
 
Die Unterlagen werden nach Fassen des Satzungsbeschlusses 
zugesandt. 
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Die Anregungen betreffen die Fachplanung. 
Eine etwaige Verlegung ist daher im Rahmen der Baumaßnahmen mit 
den Stadtwerken abzustimmen.  
 
 

Die Begründung wird wie folgt ergänzt (die Ergänzungen sind 

unterstrichen dargestellt): „Die erforderliche Löschwassermenge wird 

durch mehrere Maßnahmen im erforderlichen Umfange vorgehalten. Es 

ist ein 200.000 l großer Löschtank im Firmengelände vorhanden. 

Darüber hinaus wird die ausreichende Löschwasserversorgung durch 

das öffentliche Trinkwasserleitungsnetz in Verbindung mit dem 

Löschwasserkonzept des Lahn-Dill-Kreises sichergestellt. 

Aus der öffentlichen Trinkwasserversorgung können 26,6 l/s zur 

Verfügung gestellt werden……………..“ 
 

 




